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schiedsrichterliche Befugnisse hatten, waren vielleicht Aristokraten, aber weder 
wurden sie vom princeps eingesetzt, noch besaßen sie (hmindest in ihrer 
Eigenschaft als ,,machtierns .. ) grundherrliche Rechte. Auch die (durchaus vor­
handene) kriegerische Adelssc:hicht um den princ:eps hatte nur wenig mit dem 
Dorf und deaen Bewohnern zu tun. Erst mit dem Aufbau einer territorialen 
Herrschaft seitens des KlosterS und dem R.ilc:kgang der M~ebt der ,,m~ebtiems .. 
iinderte sich die Lage: viele Gemeinfreie waren - weitgebend infolge Tradition 
der eigenen Gflter- aus kleinen Grundbesitzern zu Pichtern geworden und der 
klösterlieben Herrsc:baft unterworfen. D. nennt vorsichtig als UrsliChen fUr 
diese E.ntwic:klung, erstens einen gewissen Anpassunp und Normierungsdruc:k 
infolge der teilweisen Inkorporation der Bretagne in das westfriinkisc:be R.eic:b, 
und zweitens den Wunsch der Kleinbesitzer nach Liquiditit (vielleicht weil es 
den princ:ipes gelungen war, fUr den eigenen Gebrauch oder fUr tributartige 
Zahlungen an Wikinger SteUern zu erbeben). - Das Buch bringt eine Fiille 
interessanter Beobachtungen zu den verschiedenartigsten Bereichen der Sozial­
geschichte der Bretagne, z. B. zum Status der Frauen (S. 72-80) oder zum 
Rechts- und GerichtsWesen (S. 146-160). Es besticht durch Klarheit der SpriiCbe 
und eindringliebe Anal.yse; das Werk kann mit Gewinn als Vergleichsmaterial 
auc:b filr andere Randgebiete des Großfrinkisc:ben R.eic:hs (etwa östlich des 
Rheins) herangezogen werden. T. R.. 

Stephen D. Wb i t e , Custom, kiDship and gifts to saints. Tbe ~tio 
P11mmma in Western Franc:e, 1050-1150, Cbapel Hill1988, Tbe University of 
Nortb Carolina Press, ISBN ().8078-1779-1, XVll u. 313 S., S 32,95. - W. ver­
sucht in dieser klar geschriebenen und gut durchdiChten vergleic:benden Studie 
Antworten auf eine Reihe von Fragen um die laJMio, d. b. die explizite An­
gabe in einer Sc:benkunpurkunde, n~eh der namentlic:b genannte Verwandte 
der Sc:benker der Schenkung zugestimmt bitten: ob sie rechtlich vorgesc:brie­
ben war; inwieweit die V erwandtengruppen, die bei der ltuitJ.tio auftreten, als 
auch sonst in Erscheinung tretende Familiengruppen anzusehen sind; und 
warum die Institution im 11. und 12. Jh. sehr weit verbreitet war, um im 13. Jb. 
sc:hne1l außer Gebrauch zu kommen. Grundlage der Studie ist das gut erschlos­
sene Materialaus flinf Klöstern: Saint-Aubin, Angers; Saint-Vinc:ent, Le Mans; 
Saint-Marie, Noyers; La Triniu, Vend6me; Saint-Martin, Tours. Schon durch 
das Heranziehen mehrerer Kl6stet wird die Arpmentation besser abgesichert, 
wlhrend viele der bisherigen Erörterungen der ~ sich auf nur einen ein­
zigen Urkundenfonds gesti1tzt hatten. NIICb W. war die ltuitJ.tio eher Konven­
tion als Vorsc:brift; die Gruppe der Zustimmenden war auch nicht fest definiert 
- was Konsequenzen in der Auswertung des Materials fUr das Familienbewußt­
sein des französi.:ben Adels bat - und ihre Zusammensetzung hing sowohl von 
dem Willen der Tradenten wie auch von den Beziehungen zwisc:ben Tradenten 
und Familienkreis ab. Die Teilnahme der Verwandten machte sie nicht nur zu 
Zustimmenden sondern auch zu Mitgliedern einer Gemeinschaft: "a c:omplex 
process of exchanp, in whic:h they not only approved an alienation, but also 
recei.ved material and spiritual c:ountergilts" (S. 195). Das Verschwinden der 
iMitiMio sei nicht auf Änderungen in der adeligen Familienstruktur oder ein ver­
meindichea Aufkommen von eher individualistisch verstandenen Besitzrechten 
zurGckzufllhren IODdem eher auf eine verringerte soziale Bedeutung von sol-


